
Belange im rahmen der Behördenbeteiligung vorgetragen 
hatte .

[14] für einen teil ihres Vorbringens ergibt sich dies 
schon daraus, dass die Klägerin in der stellungnahme vom 
31 . 3 . 2005 keine entsprechende Betroffenheit angeführt 
hat . Das gilt insbesondere für die Nutzung des Pumpen-
turms an der Metz-Doppelschleuse . Ihr Vorbringen zur 
Beeinträchtigung ihrer forstlichen Planung, die in jenem 
schreiben noch erwähnt wird, hat sie im erörterungster-
min als erledigt betrachtet; darauf kann sie nun nicht mehr 
zurückkommen ( BVerwG, urt . v . 18 . 4 . 2007 – 9 a 34 .06 – 
Juris) .

[15] Im übrigen obliegt es einer Gemeinde – wie einem 
Privaten – im rahmen ihrer Mitwirkungslast, etwaige 
einwendungen gegen den Plan im rahmen der soge-
nannten Betroffenenbeteiligung fristgerecht vorzubringen 
( BVerwG, Gerichtsbescheid vom 27 . 12 . 1995 – 11 a 24 .95, 
NVwz 1996, 895; zu einem sonderfall vgl . VGh Mann-
heim, urt . v . 6 . 7 . 2004 – 5 s 1706/03, a . a . o .) . Dies gilt auch 
dann, wenn sie entsprechende anregungen und Bedenken 
schon vor der öffentlichen auslegung des Plans im rahmen 
der Behördenbeteiligung oder auf sonstige Weise vorgetra-
gen hat (offen gelassen in  BVerwG, Beschl . v . 9 . 2 . 1996 – 11 
Vr 45 .95, NVwz 1996, 1021) . Denn eine Gemeinde kann 

insoweit nicht besser stehen als ein Bürger, der schon vor 
der öffentlichen auslegung des Plans einwände gegen die 
Planung formuliert und bei der anhörungsbehörde vorge-
tragen hat (vgl . dazu  BVerwG, Beschl . v . 1 . 4 . 2005 – 9 Vr 
6 .05, juris m . w . N .) .

[16] ferner würde die Klägerin durch den Planfeststel-
lungsbeschluss auch nicht in ihren rechten verletzt (§ 113 
abs . 1 satz 1 und abs . 5 VwGo) . Insoweit kann auf die aus-
führungen zur Klagebefugnis Bezug genommen werden . 
sofern diese – wegen des geltend gemachten Nutzungsin-
teresses der Klägerin am Pumpenturm bei der Metz-Dop-
pelschleuse – doch gegeben wäre, wäre es jedenfalls nicht 
abwägungsfehlerhaft, dass das Landratsamt dieses eigentü-
merinteresse, welches es als solches nicht verkannt hat (…), 
gering gewichtet und hinter das Interesse an einem best-
möglichen hochwasserschutz zurückgestellt hat . Insoweit 
erscheint es der Kammer nicht als zweifelhaft, dass der auf-
bau des Damms und damit dessen Dichtigkeit und festig-
keit durch das Belassen von alten hochbauten in einem ge-
wissen Maß beeinträchtigt würde . einen im gerichtlichen 
Verfahren noch geltend gemachten anspruch auf Bewah-
rung des Landschaftsbildes (mit dem Pumpenturm) vermit-
telt der Klägerin ihr eigentum nicht .

… 
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Beschlüsse und anhängige Klagen  
vor dem Europäischen Gerichtshof

Klage, eingereicht am 20. 10. 2009 – Kommission/Spanien 
(C-404/09)

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Kommission erlangte von einigen von Minero siderúrgica de 
Ponferrada (MsP) im tagebau betriebenen Kohlegruben Kennt-
nis, die die natürlichen schutzgüter in der als GGB vorgeschlage-
nen zone „alto sil“ (es0000210) in der Provinz León im Nordwes-
ten der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León beeinträchtigen 
könnten . Nach ihren Informationen hätten nicht nur einige gleich-
zeitig im tagebau betriebene Kohlegruben bestanden, sondern habe 
der tagebau auf einige bereits genehmigte oder sich im Genehmi-
gungsverfahren befindliche Gruben ausgedehnt werden sollen .

Was die richtlinie 85/337/eWG betrifft, ist die Kommission der 
auffassung, dass hinsichtlich der drei umstrittenen Gruben mögliche 
mittelbare und kumulative bzw . synergetische auswirkungen auf die 
potenziell am stärksten bedrohten arten nicht berücksichtigt wor-
den seien .

In anbetracht der art der fraglichen Projekte, der geringen ent-
fernung zwischen den einzelnen Projekten und ihren dauerhaften 
auswirkungen hätte aufgrund der erheblichen auswirkungen der 
genannten Projekte auf die umwelt zwingend eine Beschreibung 
der „direkten und … indirekten, … kumulativen, kurz-, mittel- und 
langfristigen [sowie] ständigen und vorübergehenden … auswir-
kungen“ gemäß anhang IV der richtlinie 85/337/eWG erfolgen 
 müssen .

Was die richtlinie 92/43 über natürliche Lebensräume anbelangt, 
wird in der Klage hauptsächlich auf die arten „auerhahn“ und 
„Braunbär“ Bezug genommen . Die auswirkungen der Gruben auf 
diese arten seien nicht nur im hinblick auf die unmittelbare zerstö-
rung von für diese arten kritischen zonen zu prüfen, sondern müss-
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ten auch die verstärkte zerstückelung und die Verschlechterung und 
zerstörung von potenziell für die erholung dieser arten geeigneten 
habitaten sowie der anstieg der störungen dieser arten berücksich-
tigt werden; diese Gesichtspunkte seien jedoch nicht berücksichtigt 
worden . hinzu trete das risiko einer Barrierewirkung infolge der 
Verlagerung und der zerstückelung der Populationen .

zusammengefasst vertritt die Kommission die auffassung, die ge-
nannten Gruben führten zu einer Verschärfung von faktoren, die 
eine Dezimierung dieser arten bewirkten, so dass die Behörden 
nicht davon ausgehen dürften, es lägen keine erheblichen auswir-
kungen der genannten aktivitäten auf diese arten vor .

es sei somit keine Prüfung der möglichen auswirkungen auf die 
arten „auerhahn“ und „Braunbär“ durchgeführt worden, die als ge-
eignet im sinne von art . 6 abs . 3 angesehen werden könnte . hätte 
eine solche Prüfung stattgefunden, so die Kommission, hätte sie zu-
mindest zu dem ergebnis geführt, dass die von der rechtsprechung 
geforderte Gewissheit, dass die genehmigten Projekte keine erhebli-
chen auswirkungen auf diese arten hätten, nicht vorliege . Die Be-
hörden hätten daher die genannten Grubenprojekte im tagebau erst 
genehmigen dürfen, nachdem sie das Vorliegen beider Voraussetzun-
gen nach art . 6 abs . 4 überprüft hätten, somit, mangels alternativen 
(einschließlich der „Nullalternative“), erst nach Prüfung, ob zwin-
gende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorlägen, 
die die anwendung der in diesem artikel enthaltenen ausnahmere-
gelung rechtfertigten, sowie gegebenenfalls nach festlegung der ge-
eigneten ausgleichsmaßnahmen . 

Beschluss des Gerichtshofs vom 23. September 2009 – 
 Calebus, SA/Kommission der Europäischen Gemein-
schaften, Königreich Spanien (C-421/08 P)

rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts erster Instanz (erste 
Kammer) vom 14 . Juli 2008, calebus/Kommission (t-366/06), mit 
dem das Gericht eine Klage auf teilweise Nichtigerklärung der ent-
scheidung 2006/613/eG der Kommission vom 19 . Juli 2006 zur fest-
legung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
in der mediterranen biogeografischen region gemäß der richtlinie 
92/43/eWG des rates (aBl . L 259, s . 1), soweit darin das Gebiet na-
mens „ramblas de Gergal, tabernas y sur de sierra alhamilla“, in 
dem sich ein Grundstück der rechtsmittelführerin befindet, als Ge-
biet von gemeinschaftlicher Bedeutung in der mediterranen biogeo-
grafischen region ausgewiesen wird, als unzulässig abgewiesen hat .
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